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ANLAGE 8A
Richtlinien „Präventiver Kinder-, Jugend- und Mitarbeiter*innenschutz“

Erklärung zum grenzachtenden Umgang

Für Don Bosco und seine Pädagogik der Vorsorge war das ganzheitliche Wohl der ihm an-
vertrauten jungen Menschen das höchste Ziel. Jegliche Form von Gewalt von, zwischen oder 
gegenüber Ordensangehörigen, Mitarbeiter*innen und jungen Menschen widerspricht dem 
salesianischen Auftrag. Auf dieser Grundlage verpflichte ich mich als Mitarbeiter*in der Deut-
schen Provinz der Salesianer Don Boscos/als Salesianer Don Boscos zu entsprechendem 
Handeln.

Ich werde
•	 junge Menschen in ihrer Entwicklung zur autonomen, eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern.

•	 einen partnerschaftlichen und optimistischen Umgang mit den jungen Menschen 
pflegen.

•	 sensibel auf die aktuellen Fragen, Probleme und Bedürfnisse der jungen Menschen 
eingehen.

•	 auf ein verantwortungsbewusstes und angemessenes Nähe- und Distanz-Verhältnis 
achten.

•	 die Privatsphäre der jungen Menschen beachten. Dies gilt auch für den Bereich der 
Mediennutzung, insbesondere auch von Smartphone und Internet.

•	 auf die Einhaltung von Grenzen im Umgang mit den jungen Menschen achten.

•	 Grenzüberschreitungen durch Mitarbeiter*innen und Teilnehmer*innen in den Grup-
pen, bei Angeboten und Aktivitäten unterbinden.

•	 die Intimsphäre und die persönliche Schamgrenze von jungen Menschen, Teilneh-
mer*innen an Gruppen und Mitarbeiter*innen respektieren.

•	 das mir Mögliche tun, damit Vernachlässigung, sexuelle Gewalt und andere Formen 
von Gewalt verhindert werden.

•	 bei Grenzverletzungen, sexuellen Übergriffen und strafrechtlich relevanten Formen 
der Gewalt notwendige und angemessene Maßnahmen zum Schutz der jungen Men-
schen und Mitarbeiter*innen einleiten.

•	 kompetente Hilfe suchen, wenn ich Formen der Vernachlässigung, Grenzverletzun-
gen, gewaltsame Übergriffe und sexuellen Missbrauch vermute.

•	 nichts vertuschen und bei Fehlverhalten angemessen reagieren.

•	 auf autoritäre und manipulative Formen der Begegnung verzichten.1 

•	 jegliche Beeinträchtigung des Wohls und der Persönlichkeitsentwicklung unter
lassen oder verhindern.

•	 auf Machtmissbrauch und Gewalt verzichten.

1 � Vgl. Deutsche Provinz der Salesianer Don Boscos (Hrsg.): Arbeiten im Geiste Don Boscos. Unsere Leitlinien, 
München 2009, S. 25: „Das Qualitätsmerkmal der Assistenz erfordert einen partnerschaftlichen, achtungs- und 
liebevollen Umgang mit den Jugendlichen und verlangt den Verzicht auf machtvolle, manipulative oder autoritäre 
Formen der Begegnung.“ 

Anlage 8
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Richtlinien „Präventiver Kinder-, Jugend- und Mitarbeiter*innenschutz“

Prozesskette: Verfahren bei Verdacht auf Gefährdung

Prozessbeschreibung 
1.	 Es treten konkrete Hinweise oder eine ernstzunehmende Vermutung (gewichtige An-

haltspunkte) für eine Gefährdung durch Mitarbeiter*innen, Bewohner*innen, Ordens-
angehörige oder Dritte auf bzw. es gibt eigene Beobachtungen bei Mitarbeiter*innen, 
Bewohner*innen oder Dritten. Anonyme Hinweise oder Gerüchte sind dann zu beach-
ten, wenn sie tatsächliche Anhaltspunkte für weitere Schritte enthalten.

2.	 Die Person, die die oben genannte Hinweise/Vermutungen/Beobachtungen wahr-
genommen hat, meldet den Vorfall umgehend schriftlich oder mündlich dem*der 
Schutzbeauftragten bzw. der Einrichtungsleitung (bei deren Abwesenheit der stell-
vertr. Einrichtungsleitung).

Oder: Das mutmaßliche Opfer meldet den Vorfall schriftlich oder mündlich der Einrich-
tungsleitung, dem*der Schutzbeauftragten oder den Missbrauchsbeauftragten, dem Pro-
vinzial oder dem Provinzialvikar.

3.	 Der/Die Schutzbeauftragte bzw. die Einrichtungsleitung dokumentiert die Meldung; 
sie informieren sich umgehend nach Eingang der Meldung gegenseitig. Das Ereig-
nisprotokoll wird in einem Ordner bei der Einrichtungsleitung abgelegt (Aufbewah-
rungsfrist: 5 Jahre). 

4.	 Die Einrichtungsleitung beruft innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Meldung 
das Team zur Kollegialen Beratung zur Risikoeinschätzung ein, das entscheidet, ob 
ein Gefährdungsrisiko vorliegt. Die Einrichtungsleitung kann das Team mit geeig-
neten Mitarbeiter*innen ergänzen. Das Team muss aus mindestens drei Personen 
(Sechs-Augen-Prinzip) bestehen. Die Einrichtungsleitung kann grundsätzlich weitere 
Mitglieder benennen und anlassbezogen entscheiden, weitere Personen der Ein-
richtung hinzuzuziehen (z. B. die*den direkte*n Vorgesetzte*n einer unter Verdacht 
geratenen Person o. Ä̈.). 

Der Beraterstab für die Bearbeitung von Fällen von Gewalt, insbesondere sexualisierter 
Gewalt, oder Mitglieder der Kommission Kinder-, Jugend- und Mitarbeiter*innenschutz der 
Provinz können jederzeit hinzugezogen werden.

4.1.	 Liegt kein Gefährdungsrisiko vor, wird der Vorfall dokumentiert und der Prozess 
beendet.

4.2.	Liegt eine Grenzverletzung vor, wird dies intern beraten, es werden Maßnahmen 
festgelegt und dokumentiert (siehe Anlage 9 und 10).

4.3.	Liegt möglicherweise oder tatsächlich ein Übergriff oder eine strafrechtlich rele-
vante Form der Gewalt vor, wird das Ergebnis der Einschätzung des Gefährdungs-
risikos dokumentiert. Die Einrichtungsleitung meldet den Vorfall umgehend an 
den Provinzialvikar bzw. an den Provinzial oder an die Missbrauchsbeauftragten 
und dokumentiert dies. Verdächtigte Personen können vorübergehend vom Dienst 
freigestellt werden, bis der Sachverhalt aufgeklärt ist. Es muss durch geeignete 
und angemessene Maßnahmen sichergestellt werden, dass sich die zur Last ge-
legte Handlung nicht wiederholen kann. Bei konkreten Hinweisen oder ernst zu 
nehmenden Vermutungen (gewichtige Anhaltspunkte) auf eine Gefährdung durch 
Ordensangehörige übernimmt der Provinzial die Prozesssteuerung. Er nimmt die 
Kompetenzen des Beraterstabes und der Kommission in Anspruch.
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5.	 Der Provinzialvikar, der Provinzial und die Missbrauchsbeauftragten informieren sich 
gegenseitig. Der Provinzialvikar ruft den Beraterstab zur Beratung und Bearbeitung 
des Falles zusammen. Die Kommission bzw. Mitglieder der Kommission können hinzu-
gezogen werden. Das Ergebnis wird der Einrichtungsleitung weitergegeben. 

6.	 Falls die Vermutung, dass ein gewichtiger Anhaltspunkt für ein Gefährdungsrisiko 
existiert, im Beraterstab nicht ausgeräumt werden konnte, übernimmt ein Mitglied 
aus dem Beraterstab in Zusammenarbeit mit der Einrichtungsleitung den weiteren 
Prozess:

	– Einbeziehung des Opfers und ggf. der Betreuer*innen

	– Anhörung der beschuldigten Person

	– Meldung an staatliche Stellen

	– Personalrechtliche Konsequenzen

	– Strafanzeige  

	– Hilfestellungen für Betroffene

Bei Bedarf können Mitglieder der Kommission zur Beratung und Unterstützung hinzugezo-
gen werden.

7.	 Bei einer Kindeswohlgefährdung werden die Erziehungs- oder Personensorge-
berechtigten sowie der junge Mensch einbezogen, soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des jungen Menschen nicht infrage gestellt wird (§ 8a Abs. 1 Satz 2 SGB VIII). 
Die Einrichtungsleitung (bzw. die stellvertretende Einrichtungsleitung) wirkt auf die 
Eltern/Personensorgeberechtigen bzw. auf die betreffenden Personen ein, damit 
diese die erforderlichen Hilfen in Anspruch nehmen.

8.	 Das Gespräch mit dem Opfer, ggf. dem*der Betreuer*in und auch der Vertrauensper-
son, bei dem auch die Personalien möglichst vollständig aufzunehmen sind, wird 
protokolliert. Das Protokoll ist von allen Anwesenden zu unterzeichnen.  

9.	 Die Anhörung der beschuldigten Person, ggf. gemeinsam mit einer Vertrauensper-
son, wird protokolliert.

10.	Am Ende des Prozesses informiert der*die prozesssteuernde Beauftragte die Mit-
glieder des Beraterstabes. Die Mitglieder des Teams zur Kollegialen Beratung zur 
Risikoeinschätzung werden über die Beendigung des Prozesses informiert. 

11.	Das Jugendamt wird über das Prozessergebnis informiert und/oder es werden weite-
re Maßnahmen eingeleitet.

12.	Wenn die Person, die die oben genannten Hinweise/Vermutungen/Beobachtungen 
wahrgenommen hat, sich direkt an den Provinzialvikar, den Provinzial oder an die 
Missbrauchsbeauftragten wendet, entscheiden diese über das weitere Vorgehen:

	– wenn nach Einschätzung des Provinzialvikars bzw. Provinzials oder der Miss-
brauchsbeauftragten keine Gefährdung vorliegt oder eine Grenzverletzung vor-
liegen könnte, übergeben sie den Fall an die Einrichtungsleitung, die wiederum 
die*den Schutzbeauftragte*n und das Team zur Kollegialen Beratung zur Risiko-
einschätzung für die weitere Bearbeitung informieren.
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	– wenn nach Einschätzung des Provinzialvikars bzw. Provinzials oder der Miss-
brauchsbeauftragten möglicherweise oder tatsächlich ein Übergriff oder eine straf-
rechtlich relevante Form der Gewalt vorliegt, wird der Beraterstab zur weiteren Be-
arbeitung einberufen und die Einrichtungsleitung informiert. 

	– Alle Prozessschritte und Ergebnisse müssen protokolliert werden und werden beim 
Provinzialvikar unter Verschluss aufbewahrt.

Verbindliche Dokumente: 

•	 Stufen und Maßnahmen (Anlage 11)

Vorschläge für die praktische Arbeit in den Einrichtungen (siehe Anhang):
•	 Ereignisprotokoll

•	 Dokumentation der Kollegialen Beratung
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provinzialat@donbosco.de

Besuchen Sie uns auf unserer Website:
www.donbosco.de

Damit das Leben junger Menschen gelingt. 




